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An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

Sitzung des Ausschusses für Heimat und Kommunales am 
15.03.2024 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o. g. Ausschusssitzung übersende ich gerne einen schriftlichen 

Bericht zum Thema „Wie ist der Sachstand einer flächendeckenden Um-

setzung der Bezahlkarte für Geflüchtete in NRW?“ mit der Bitte, diesen 

an die Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration 

Sachstand einer flächendeckenden Umsetzung der Bezahlkarte für Geflüchtete  

Sitzung des Ausschusses für Heimat und Kommunales am 15.03.2024. 

 

 

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich zusammen mit 13 weiteren Bundesländern an der 

bundesweiten Ausschreibung zur Einführung einer Bezahlkarte.  

Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben verabredungsge-

mäß Gespräche zur Einführung und Ausgestaltung der Bezahlkarte in Nordrhein-

Westfalen aufgenommen und werden diese vertrauensvoll weiterführen. Es besteht 

Einigkeit darüber, dass die Karte möglichst verbindlich und flächendeckend sowie mit 

möglichst einheitlichen Standards ausgerollt werden soll. Dies soll bürokratiearm und 

für die Kommunen einfach handhabbar und pragmatisch geschehen. Möglicherweise 

notwendige rechtliche Anpassungen sind durch den Bund im Rahmen seiner Gesetz-

gebungskompetenz zu schaffen. Die Landesregierung und die kommunalen Spitzen-

verbände werden frühzeitig darüber sprechen, wie der den Ländern verbleibende ge-

setzliche Spielraum ausgefüllt werden kann, um eine einheitliche Einführung und An-

wendung der Bezahlkarte zu gewährleisten. Die Landesregierung wird für eine diskri-

minierungsfreie Ausgestaltung der Bezahlkarte Sorge tragen. 


